
. 
" II- '160 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

DER BUN DESMINISTER 
FOR BAUTEN UND TECHNIK 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

/flfolf / A. B. 
Z1.·45. 684 Präs Al73 
Anfrage Nr. 1405 des Abg.Dr. Stixund Gen. 
betr. Trassierung des Autobahnknotens 
1nnsbruck-West. 

An den, 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 
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\Vien$ am 3. September 1973 

Auf die Anfrage Nr. 1405, welche die Abgeordneten 

Dr. Stix und Gen. in der Sitzung des Nationalrates am 11. Juli 1973: 

betr.Autobahnknoten Innsbruck-West-Trassieru-qg, an mich ge­

richtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Für die Anschlußstelle "Innsbruc,k/West" wurden seit 

dem Jahre 1970 umfangreiche Planungen durchgeführt. Obwohl der 

für die Anschlußstelle zur Verfügung stehende Haum zwischen dem 

1nn, der Bahnlinie Innsbruck-Feldkirch und der Völser Landes­

strasse beengt ist, konnte schliesslich ein System für eine Voll­

anschlußstelle gefunden werden, welches verkehrstechnisch allen 

Anforderungen entspricht und daher die Genehmigung des Bundes­

ministeriums für Bauten und Technik erhielt. 

Dieses System ist auch als Halbanschlußstelle für den 

Verkehr in und aus Richtung Westen (Landeck) ausführbar. 

In der Sitzung am 25. Juli 1973 hat der Stadtsenat der 

Stadt Innsbruck einstimmig den Beschluß gefasst, dem der Ge-

meinderat der Landeshauptstadt Innsbruck in seiner Sitzung anl 26.7.1973 

einstimmig beigetreten ist, dass die Anschlußstelle !lInnsbruck/,West!l 

nur als Halbanschlußstelle mit den Verkehrsbeziehungen von Innsbruck 

nach Westen bzw. von Westen nach Innsbruck herzus.tellen sei und 

mich ersucht, dieser Konzeption der Stadt Innsbruck Rechnung zu 

tragen. 
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zu Zl. 45.684 Präs A/73 

Ich bin der Auffassung. dass. nachdem nun von der Stadt 

Innsbruck auf die Vollanschlußstelle verzichtet und einem Halban­

schluß der Vorzug gegeben wird~ vom Bund aus nicht gegen diesen 

Willen der Stadt vorzugehen sei. 

Ich habe daher auf Grund der eingelangten Stellungnahmen 

des Herrn Bürgermeisters der Stadt Innsbruck und des Herrn Landes­

hauptmannes von Tirol mein Einverständnis gegeben, dass die Geneh­

migung für die Halbanschlußstelle Innsbruck/West erteilt wir . 
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